
Allgemeine Geschäftsbedingungen von we2it - Klaus Schuster EDV-Dienstleistungen 

§1 Allgemeines - Geltungsbereich
(1) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entge-
genstehende, oder von unseren Geschäftsbedingungen abwei-
chende Bedingungen, des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich Ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung 
an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller 
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in 
diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unter-

nehmern im Sinn von § 14 BGB.

§2 Angebot - Angebotsunterlagen
(1) Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend; ein Kauf-
vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung 
zustande.
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Dies gilt auch für solche schriftliche Unterlagen, die als „vertrau-
lich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Be-
steller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§3 Preise - Zahlungsbedingungen - Abtretung
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt, gelten unsere Prospektpreise, einschließlich der üblichen 
Verpackung. Mehrkosten wegen Verpackungssonderwünschen 
des Vertragspartners sowie Mehrkosten des Versands gehen zu 
dessen Lasten. Eventuell anfallende Gebühren, Zölle etc. sind 
vom Kunden zu entrichten und nicht Teil des Preises.
Das Aufstellen von Geräten sowie das Anleiten des Bedienungs-
personals geht zu Lasten unseres Vertragspartners, sofern nicht 
Einweisung bzw. Schulung Gegenstand des Vertrages selbst ist. 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu 
ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen 
oder Kostenerhöhungen, insbesondere auf Grund von Tarifab-
schlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Dies werden 
wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rech-
nungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Ver-
einbarung, falls es nicht abweichend in angebotenen Paketen fest-
gelegt wurde (z.B. we2it-Servicpaket).
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen 
ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in 
Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundes-
bank p.a. zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren 
Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen gel-
tend  zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzu-
weisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
Wir weisen darauf hin, daß wir gemäß § 353, 352 II HGB be-
rechtigt sind, ab dem Tage der Fälligkeit Zinsen in Höhe von 5 % 
zu fordern.
(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn sei-
ne Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche 
steht dem Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.

(6) Etwaige Forderungen gegen Klaus Schuster EDV-Dienstleis-
tungen dürfen nicht abgetreten werden.

§4 Lieferzeit - Lieferbedingungen
(1) Der  Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit  setzt  die 
Abklärung aller technischen Fragen voraus.
(2) Die  Einhaltung  der  Lieferzeit  steht  unter  dem  Vorbehalt 
rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer.
(3) Die  Einhaltung  unserer  Lieferverpflichtung setzt  weiter  die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des 
Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten.
(4) Kommt  der  Besteller  in  Annahmeverzug  oder  verletzt  er 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns in-
soweit  entstehenden  Schaden,  einschließlich  etwaiger  Mehrauf-
wendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche blei-
ben vorbehalten.
(5) Sofern die Voraussetzungen von Nummer (4) vorliegen, geht 
die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller 
über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten 
ist.
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der 
zu Grunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von §361 
BGB oder  von  §  376  HGB ist.  Wir  haften  auch  nach den  ge-
setzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu ver-
tretenden  Lieferverzuges  der  Besteller  berechtigt  ist  geltend  zu 
machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in 
Fortfall geraten ist.
(7) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-
fern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzli-
chen, oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht.
(8) Ein  allgemeines  Rückgaberecht  wird  nicht  eingeräumt. 
Rückgabe oder Umtausch ist nur nach Absprache möglich. Soft-
ware kann grundsätzlich nur zurückgenommen werden, wenn die 
versiegelten  Umschläge nicht  geöffnet  wurden.  Lizenzbedingun-
gen der Hersteller sind zu beachten.

§5 Gefahrenübergang - Verpackungskosten
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt,  ist  Lieferung  „ab  Lager“  vereinbart.  Mit  Übergabe  an  die 
Transportperson geht die Gefahr auf den Besteller über.
(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe 
der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen. Der Be-
steller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf 
eigene Kosten zu sorgen.

§6 Mängelgewährleistung
(1) Jegliche von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher  Forderungen gegen den betreffenden Be-
steller  im  Eigentum  von  Klaus  Schuster  EDV-Dienstleistungen. 
Das gilt auch dann, wenn einzelne oder unsere sämtlichen Forde-
rungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der 
Saldo gezogen und anerkannt ist. Unsere Kunden sind nicht be-
rechtigt, die von uns gelieferten Waren zu verpfänden oder zur Si-
cherheit zu übereignen, sofern Klaus Schuster EDV-Dienstleistun-
gen nicht ausdrücklich zugestimmt hat.
(2) Klaus Schuster EDV-Dienstleistungen haftet im Rahmen ih-
rer  Geschäftsbedingungen erst  dann,  wenn eine vorhergehende 
gerichtliche Inanspruchnahme des Zulieferers erfolglos blieb. Des-
halb treten wir uns zustehende Gewährleistungsansprüche gegen 
unsere Zulieferer an unsere Kunden ab; diese nehmen die Abtre-
tung durch Akzeptieren dieser Geschäftsbedingungen an.
(3) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, 
Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewech-



selt  oder  Verbrauchsmaterialien  verwendet,  die  nicht  den  Origi-
nalspezifikationen entsprechen oder wird das Produkt unsachge-
mäß eingesetzt, so entfällt jede Gewährleistung.
(4) Soweit  ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache 
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder 
zur Ersatzlieferung berechtigt.
(5) Schlägt  die  Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung  fehl,  so  ist 
der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Wandelung (Rückgän-
gigmachung des Vertrages) oder Minderung (entsprechende Her-
absetzung des Kaufpreises) zu verlangen. Soweit der Kaufsache 
eine zugesicherte Eigenschaft fehlt, haften wir nach den gesetzli-
chen Bestimmungen der  §§  463, 480 Abs. 2 auf Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung.
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen der Män-
gelgewährleistung, sofern der Besteller Schadenersatzansprüche 
geltend macht,  die auf Vorsatz oder  grober Fahrlässigkeit  beru-
hen.
(7) Soweit  uns  keine  vorsätzliche  oder  grob  fahrlässige  Ver-
tragsverletzung angelastet wird, haften wir ebenfalls nach den ge-
setzlichen  Bestimmungen  der  Mängelgewährleistung;  in  diesem 
Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf die Höhe des Waren-
werts bei Gefahrübergang begrenzt.
(8) Im übrigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. 
Insoweit haften wir insbesondere nicht für Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind.
(9) Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgeset-
zes bleiben unberührt.
(10) Die  Gewährleistungsfrist  beträgt  6  Monate,  gerechnet  ab 
Gefahrenübergang. Die Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch 
für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit  keine 
Ansprüche aus Delikt geltend gemacht werden; für diese gilt die 
gesetzliche Verjährungsfrist. Unabhängig davon gibt Klaus Schus-
ter  EDV-Dienstleistungen  etwaige  weitergehende  Garantie-  und 
Gewährleistungszusagen der Hersteller in vollem Umfang an den 
Kunden weiter, ohne selbst dafür einzustehen.

§7 Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in  §  6 
vorgesehen ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten  Anspruchs  -  ausgeschlossen.  Insbesondere  haftet 
Klaus Schuster EDV-Dienstleistungen nicht für entgangenen Ge-
winn  oder  sonstige  Vermögensschäden  des  Kunden.  Der  Aus-
schluß gilt  vor allem für Schadenersatzansprüche aus Verschul-
den bei Vertragsabschluss, positiver Vertragsverletzung oder we-
gen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
(2) Die Haftung für  Datenverlust  wird  auf  den  typischen  Wie-
derherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und ge-
fahrentsprechender Anfertigung von 5 Sicherungskopien eingetre-
ten wäre.
(3) Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit oder wegen 
Unvermögens bleiben unberührt.
(4) Gleiches gilt, soweit die Haftung auf Grund der Bestimmun-
gen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist.
(5) Soweit  die  Schadensersatzhaftung  uns  gegenüber  ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die 
persönliche  Schadensersatzhaftung  unserer  Angestellten,  Ar-
beitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§8 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.
Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei
Zahlungsverzug,  sind  wir  berechtigt,  die  Kaufsache  zurückzu-
nehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein 
Rücktritt  vom Vertrag, es sei denn, wir  hätten dies ausdrücklich 
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt 
stets  ein  Rücktritt  vom Vertrag.  Wir  sind  nach Rücknahme der 

Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist 
auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener 
Verwertungskosten - anzurechnen.
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Ein-
gang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Be-
steller vor.
(2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Kla-
ge gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten haftet der Besteller für 
den uns entstandenen Ausfall.
(3) Der Besteller  ist  berechtigt,  die Kaufsache im ordentlichen 

Geschäftsgang weiterzuverkaufen.
Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus 
der  Weiterveräußerung  gegen  seine  Abnehmer  oder  Dritte  er-
wachsen,  und zwar  unabhängig  davon,  ob die  Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist.
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller  auch nach 
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, 
die  Forderung  nicht  einzuziehen,  solange  der  Besteller  seinen 
Zahlungsverpflichtungen  aus  den  vereinnahmten  Erlösen  nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein An-
trag  auf  Eröffnung  eines  Konkurs-  oder  Vergleichs-  oder  Insol- 
venzverfahrens  gestellt  ist  oder  Zahlungseinstellung  vorliegt.  Ist 
aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritte) die Abtretung 
mitteilt.
(4) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so er-
werben wir  das Miteigentum an der  neuen Sache im Verhältnis 
des  Wertes  der  Kaufsache  (Faktura-Endbetrag,  einschließlich 
Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sa-
che gilt  im übrigen das gleiche wie  für  die  unter  Vorbehalt  ge-
lieferte Kaufsache.
(5) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Faktura-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den ande-
ren vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt  die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Be-
stellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass 
der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller 
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für 
uns.
(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Bestellers insoweit frei zu geben, als der realisier-
bare  Wert unserer  Sicherheiten  die  zu  sichernden Forderungen 
um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Si-
cherheiten obliegt uns.

§9 Gerichtsstand - Erfüllungsort
(1) Sofern der Besteller Kaufmann im Sinne von § 1 HGB ist, ist 
unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den 
Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-
gibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.


